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RS Vwgh 1989/9/6 89/02/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1989

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §102 Abs6;

Rechtssatz

Der Lenker muss seiner Sicherungsp icht erst dann nachkommen, wenn eine Überwachung des Fahrzeuges durch ihn

nicht mehr gewährleistet war.
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